
Anlage 3 

(zu den §§ 27 und 28) 

Festlegung der Bildungsvoraussetzungen und von Besonderheiten der hauptberuflichen Tätigkeit der  

Laufbahnen ohne Vorbereitungsdienst 

a) Laufbahnen ohne Vorbereitungsdienst des mittleren Dienstes 

Nr. Laufbahn Berufe, Berufsabschlüsse, besondere Voraussetzungen 

1 Krankenpflegedienst bei den Justizvoll-

zugsanstalten  

Gesundheits- und Krankenpflegerin oder Gesundheits- und 

Krankenpfleger 

2 Mittlerer Dienst in der Lebensmittel-

überwachung 

Staatlich anerkannte Lebensmittelkontrolleurinnen und  

Lebensmittelkontrolleure; hauptberufliche Tätigkeit aus-

schließlich im öffentlichen Dienst 

3 Mittlerer technischer Dienst  Facharbeiterin oder Facharbeiter, Handwerksmeisterin oder 

Handwerksmeister und Industriemeisterin oder Industrie-

meister in ihrem jeweiligen Beruf, Technische Assistentin  

oder Technischer Assistent in der jeweiligen Verwendungs-

richtung sowie staatlich geprüfte bzw. staatlich anerkannte 

Technikerin oder Techniker in der jeweiligen Verwendungs-

richtung 

4 Werkdienst bei den Justizvollzugsan-

stalten  

Meisterprüfung oder gleichwertiger Abschluss in Verbindung 

mit einer Ausbildereignungsprüfung in der jeweiligen Fach-

richtung 

b) Laufbahnen ohne Vorbereitungsdienst des gehobenen Dienstes 

Nr. Laufbahn Berufe, Berufsabschlüsse, besondere Voraussetzungen 

1 Gehobener Archivdienst Bachelorgrad, Diplomgrad einer Fachhochschule oder gleich-

wertiger Hochschulabschluss der Fachrichtungen Archiv-

wissenschaften und Archivwesen 

2 Gehobener Bibliotheksdienst Bachelorgrad, Diplomgrad einer Fachhochschule oder 

gleichwertiger Hochschulabschluss der Fachrichtungen  

Bibliothekswissenschaften und Bibliothekswesen 

3 Gehobener bautechnischer Dienst Bachelorgrad, Diplomgrad einer Fachhochschule oder gleich-

wertiger Hochschulabschluss der Fachrichtung Bauinge-

nieurwesen, Hochbau, Tief- und Straßenbau, konstruktiver 

Ingenieurbau, Städtebau, Architektur und Maschinen- und 

Elektrotechnik; hauptberufliche Tätigkeit ausschließlich im 

öffentlichen Dienst 

4 Gehobener technischer Dienst in der  

Bergverwaltung 

Bachelorgrad, Diplomgrad einer Fachhochschule oder gleich-

wertiger Hochschulabschluss der Fachrichtungen Bergbau, 

Bergvermessung, Markscheidewesen, Geomatik, Geodäsie, 

Geotechnik und Bergbau, Geotechnik und angewandte Geo-

logie, Energie- und Rohstoffversorgungstechnik, Rohstoff-

ingenieurwesen (Mineral Resources Engineering), Geo-

ingenieurwesen, Steine und Erden, Bergbau und Technische 

Betriebswirtschaft, Environmental and Resource  

Management, Euro Hydro-Informatics and Water  

Management, Landnutzung und Wasserbewirtschaftung, 

Umweltingenieurwesen, (Umwelt-) Verfahrenstechnik, Ver-

fahrenstechnik/Prozess- und Anlagentechnik, Elektrotechnik, 

Maschinenbau, Geowissenschaften, (Angewandte) Geologie, 

Mineralogie, Geographie, (Geo-) Physik, Chemie, Bauinge-

nieurwesen, Agrarwissenschaften und Forstwirtschaft 
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Nr. Laufbahn Berufe, Berufsabschlüsse, besondere Voraussetzungen 

5 Gehobener Dienst in der Denkmalpflege 

und im Denkmalschutz 

Bachelorgrad, Diplomgrad einer Fachhochschule oder 

gleichwertiger Hochschulabschluss der Fachrichtungen  

Archäologie, Geographie, Landschaftsarchäologie, Geo-

informatik, Anthropologie, Zoologie, Botanik, Museologie, 

Museumspädagogik, Museumsmanagement, Grabungstech-

nik, Restaurierung, Architektur, Bauingenieurwesen, Kunst-

geschichte, Landschaftsarchitektur, Geschichte (inklusive 

Wirtschafts- und Technikgeschichte) und Chemie 

6 Gehobener forstwirtschaftlicher, landwirt-

schaftlicher und gartenbaulicher Dienst 

Bachelorgrad, Diplomgrad einer Fachhochschule oder 

gleichwertiger Hochschulabschluss der Fachrichtungen 

Forstwirtschaft, Forst- und Holzwirtschaft, Wald- und Forst-

wirtschaft, Gartenbau, Landbau, Landschaftspflege, Land-

nutzung, Landwirtschaft und Agrarwirtschaft 

7 Gehobener technischer Dienst als  

Informatikerin und Informatiker  

Bachelorgrad, Diplomgrad einer Fachhochschule oder 

gleichwertiger Hochschulabschluss der Fachrichtungen In-

formatik, Wirtschaftsinformatik, Kybernetik und Mathematik 

8 Gehobener technischer Dienst in der  

Luftfahrtverwaltung 

Bachelorgrad, Diplomgrad einer Fachhochschule oder gleich-

wertiger Hochschulabschluss der Fachrichtungen Luft- und 

Raumfahrttechnik, Verkehrswesen mit Schwerpunkt Luft- 

und Raumfahrttechnik, Luftfahrttechnik/Luftfahrtlogistik, 

Maschinenbau mit hauptberuflicher Tätigkeit von mindestens 

3 Jahren entsprechend der Vorbildung mit Schwerpunkt 

Luftfahrttechnik 

9 Pädagogischer Dienst bei Justizvoll-

zugseinrichtungen  

Befähigung für das Lehramt der Primarstufe oder der Sekun-

darstufen I oder II (allgemeinbildende Fächer) oder der  

Sekundarstufen II (berufliche Fächer) oder der Förder-

pädagogik mit Erster und Zweiter Staatsprüfung oder ver-

gleichbare Abschlüsse; hauptberufliche Tätigkeit ausschließ-

lich im Justizvollzug 

10 Gehobener Prüfungsdienst im Geschäfts-

bereich des Landesrechnungshofes  

Bachelorgrad, Diplomgrad einer Fachhochschule oder 

gleichwertiger Hochschulabschluss der Fachrichtungen Wirt-

schaftswissenschaften, Rechtswissenschaften, Wirtschafts-

recht (Wirtschaftsjurist), Bauingenieurwesen (Hoch- und 

Tiefbau) sowie weitere Fachrichtungen nach näherer Be-

stimmung der Laufbahnordnungsbehörde 

11 Gehobener technischer Raumordnungs-

dienst  

Bachelorgrad, Diplomgrad einer Fachhochschule oder 

gleichwertiger Hochschulabschluss der Fachrichtungen Bau-

ingenieurwesen, Landespflege, Landnutzung, Raumplanung, 

Landschaftsbau, Städtebau, Architektur und Wasser-

wirtschaft; hauptberufliche Tätigkeit ausschließlich im  

öffentlichen Dienst 

12 Gehobener sozialer Dienst  Bachelorgrad, Diplomgrad einer Fachhochschule oder gleich-

wertiger Hochschulabschluss der Fachrichtungen Soziale 

Arbeit, Sozialarbeit/Sozialpädagogik, Kindheitspädagogik 

oder vergleichbare Fachrichtungen; staatliche Anerkennung 

nach dem Brandenburgischen Sozialberufsgesetz; haupt-

berufliche Tätigkeit im öffentlichen Sozialdienst oder in 

vergleichbaren Tätigkeiten außerhalb des öffentlichen Sozial-

dienstes 
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Nr. Laufbahn Berufe, Berufsabschlüsse, besondere Voraussetzungen 

13 Gehobener technischer Dienst in der  

Umweltverwaltung 

Bachelorgrad, Diplomgrad einer Fachhochschule oder gleich-

wertiger Hochschulabschluss der Fachrichtungen Umwelt-

ingenieurwesen, Umwelttechnik, (Umwelt-) Verfahrens-

technik, Umweltschutz (-technik), Biotechnologie, Energie-

technik, Chemietechnik, Versorgungs- und Entsorgungs-

technik, Umwelt-, Hygiene- und Sicherheitstechnik, Um-

weltmanagement sowie Abfallwirtschaft und Altlasten 

14 Gehobener Dienst im Verfassungsschutz Bachelorgrad, Diplomgrad einer Fachhochschule oder gleich-

wertiger Hochschulabschluss einer Fachrichtung der Sozial-

wissenschaften (einschließlich der Politikwissenschaften, 

Ethnologie und Psychologie), der Islamwissenschaften sowie 

der Sprach- und Kulturwissenschaften (wie zum Beispiel 

Sinologie); hauptberufliche Tätigkeit ausschließlich im  

öffentlichen Dienst und Traineeprogramm 

15 Gehobener Wirtschaftsverwaltungsdienst  Bachelorgrad, Diplomgrad einer Fachhochschule oder gleich-

wertiger Hochschulabschluss der Fachrichtungen Betriebs-

wirtschaftslehre, Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschafts-

recht (Wirtschaftsjurist) 

c) Laufbahnen ohne Vorbereitungsdienst des höheren Dienstes 

Nr. Laufbahn Berufe, Berufsabschlüsse, besondere Voraussetzungen 

1 Dienst als akademische Rätin und aka-

demischer Rat  

Mastergrad, Diplomgrad einer Universität oder gleichwertiger 

Hochschulabschluss in dem Fachgebiet, in dem die Dienst-

aufgaben auszuüben sind oder eine entsprechende Lehramts-

befähigung; hauptberufliche Tätigkeit von mindestens  

drei Jahren entsprechend der Vorbildung 

2 Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst Mastergrad, Diplomgrad einer Universität oder gleichwertiger 

Hochschulabschluss der Rechtswissenschaften, der Ver-

waltungswissenschaften sowie der Wirtschaftswissenschaften; 

zwei Jahre hauptberufliche Tätigkeit ausschließlich im öffent-

lichen Dienst 

3 Höherer Archivdienst Mastergrad, Diplomgrad einer Universität oder gleichwertiger 

Hochschulabschluss der Fachrichtungen Archivwissenschaften 

und Archivwesen sowie anderer geeigneter Fachrichtungen mit 

zusätzlicher archivfachlicher Ausbildung von mindestens  

zwei Jahren 

4 Ärztlicher Dienst  Approbation als Ärztin oder Arzt 

5 Ärztlicher Dienst im Arbeitsschutz Approbation als Ärztin oder Arzt, Fachärztin oder Facharzt mit 

der Gebietsbezeichnung „Arbeitsmedizin“ oder der Zusatz-

bezeichnung „Betriebsmedizin“ 

6 Höherer Bibliotheksdienst Mastergrad, Diplomgrad einer Universität oder gleichwertiger 

Hochschulabschluss der Fachrichtungen Bibliothekswissen-

schaften und Bibliothekswesen oder Mastergrad, Diplomgrad 

oder gleichwertiger Hochschulabschluss einer geisteswissen-

schaftlichen Fachrichtung, sofern zusätzlich ein Bachelorgrad, 

Diplomgrad einer Fachhochschule oder ein gleichwertiger 

Hochschulabschluss der Fachrichtung Bibliothekswissen-

schaften und Bibliothekswesen vorliegt  

7 Dienst als Biologin und Biologe  Mastergrad, Diplomgrad oder gleichwertiger Hochschul-

abschluss der Fachrichtung Biologie 

8 Dienst als Chemikerin und Chemiker  Mastergrad, Diplomgrad einer Universität oder gleichwertiger 

Hochschulabschluss der Fachrichtungen Chemie, Biochemie 

und Chemieingenieurwesen 
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Nr. Laufbahn Berufe, Berufsabschlüsse, besondere Voraussetzungen 

9 Höherer Dienst in der Denkmalpflege und 

im Denkmalschutz  

Mastergrad, Magistergrad, Diplomgrad einer Universität oder 

gleichwertiger Hochschulabschluss der Fachrichtungen  

Archäologie, Geographie, Landschaftsarchäologie, Geo-

informatik, Anthropologie, Zoologie, Botanik, Museologie, 

Museumspädagogik, Museumsmanagement, Grabungstechnik, 

Restaurierung, Architektur, Bauingenieurwesen, Kunst-

geschichte, Landschaftsarchitektur, Geschichte (inklusive  

Wirtschafts- und Technikgeschichte) und Chemie  

10 Höherer eich- und messtechnischer Dienst  Mastergrad, Diplomgrad einer Universität oder gleichwertiger 

Hochschulabschluss der Fachrichtungen Messtechnik, Physik, 

Maschinenbau, Elektrotechnik oder einer verwandten  

ingenieurtechnischen Fachrichtung 

11 Höherer forstwirtschaftlicher, landwirt-

schaftlicher und gartenbaulicher Dienst 

Mastergrad, Diplomgrad einer Universität oder gleichwertiger 

Hochschulabschluss der Fachrichtungen Forstwissenschaften, 

Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Agrarwirtschaft, Gartenbau, 

Landbau, Landnutzung und Landespflege 

12 Geologischer Dienst  Mastergrad, Diplomgrad einer Universität oder gleichwertiger 

Hochschulabschluss der Fachrichtungen Geowissenschaften, 

(Angewandte) Geologie, Mineralogie, Bergbau, Bergver-

messung, Markscheidewesen, Geomatik, Geodäsie, Geotechnik 

und Bergbau, Energie- und Rohstoffversorgungstechnik, Roh-

stoffingenieurwesen (Mineral Resources Engineering), Geo-

ingenieurwesen, Bergbau und Technische Betriebswirtschaft, 

Environmental and Resource Management, Euro Hydro-

Informatics and Water Management, Landnutzung und  

Wasserbewirtschaftung, Umweltingenieurwesen, (Umwelt-) 

Verfahrenstechnik, Verfahrenstechnik/Prozess- und Anlagen-

technik, Elektrotechnik, Maschinenbau, Geographie, Geo-

ökologie, (Geo-) Physik, Chemie, Bauingenieurwesen, Agrar-

wissenschaften und Forstwirtschaft 

13 Geowissenschaftlich-technischer Dienst  Mastergrad, Diplomgrad einer Universität oder gleichwertiger 

Hochschulabschluss der Fachrichtungen Bergbau, Berg-

vermessung, Markscheidewesen, Geomatik, Geodäsie, Geo-

technik und Bergbau, Energie- und Rohstoffversorgungs-

technik, Rohstoffingenieurwesen (Mineral Resources Engi-

neering), Geoingenieurwesen, Bergbau und Technische  

Betriebswirtschaft, Environmental and Resource Management, 

Euro Hydro-Informatics and Water Management, Landnutzung 

und Wasserbewirtschaftung, Umweltingenieurwesen,  

(Umwelt-) Verfahrenstechnik, Verfahrenstechnik/Prozess- und 

Anlagentechnik, Elektrotechnik, Maschinenbau, Geowissen-

schaften, (Angewandte) Geologie, Mineralogie, Geographie, 

(Geo-) Physik, Chemie, Bauingenieurwesen, Agrarwissen-

schaften und Forstwirtschaft 

14 Höherer technischer Dienst als Informati-

kerin und Informatiker  

Mastergrad, Diplomgrad einer Universität oder gleichwertiger 

Hochschulabschluss der Fachrichtungen Informatik, Wirt-

schaftsinformatik, Kybernetik und Mathematik 

15 Höherer Dienst in der Lebensmittelüber-

wachung  

Mastergrad, Diplomgrad einer Universität oder gleichwertiger 

Hochschulabschluss der Fachrichtung Lebensmittelchemie; 

einjährige praktische Ausbildung zum Staatlich geprüften  

Lebensmittelchemiker (Staatsprüfung); diese Zeit gilt als 

hauptberufliche Tätigkeit 
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Nr. Laufbahn Berufe, Berufsabschlüsse, besondere Voraussetzungen 

16 Höherer technischer Dienst in der Luft-

fahrtverwaltung 

Mastergrad, Diplomgrad einer Universität oder gleichwertiger 

Hochschulabschluss der Fachrichtungen Luft- und Raumfahrt-

technik, Verkehrswesen mit Schwerpunkt Luft- und Raumfahrt-

technik, Luftfahrttechnik/Luftfahrtlogistik sowie Maschi-

nenbau mit hauptberuflicher Tätigkeit von mindestens 3 Jahren 

entsprechend der Vorbildung mit Schwerpunkt Luftfahrt-

technik 

17 Pharmazeutischer Dienst  Approbation als Apothekerin oder Apotheker 

18 Dienst als Physikerin oder Physiker  Mastergrad, Diplomgrad oder gleichwertiger Hochschul-

abschluss der Fachrichtung Physik 

19 Höherer Prüfungsdienst im Geschäfts-

bereich des Landesrechnungshofes  

Mastergrad, Diplomgrad einer Universität oder gleichwertiger 

Hochschulabschluss der Fachrichtungen Wirtschaftswissen-

schaften, Verwaltungswissenschaften, Rechtswissenschaften, 

Wirtschaftsrecht (Wirtschaftsjurist), Naturwissenschaften (nur 

konsekutive Masterstudiengänge) sowie weitere Fachrich-

tungen nach näherer Bestimmung der Laufbahnordnungs-

behörde 

20 Psychologischer Dienst  Mastergrad, Diplomgrad oder gleichwertiger Hochschul-

abschluss der Fachrichtung Psychologie 

21 Höherer Raumordnungsdienst  Mastergrad, Diplomgrad oder gleichwertiger Hochschul-

abschluss der Fachrichtungen Bauingenieurwesen, Landes-

pflege, Landnutzung, Raumplanung, Landschafts- und Frei-

raumplanung, Raum- und Umweltplanung, Landschafts-

architektur, Architektur, Wasserwirtschaft, Hydrologie, Wasser 

und Umwelt, Hydrogeology and Environmental Geoscience 

und Geographie; hauptberufliche Tätigkeit ausschließlich im 

öffentlichen Dienst 

22 Höherer sozialer Dienst  Mastergrad, Diplomgrad einer Universität oder gleichwertiger 

Hochschulabschluss der Fachrichtungen Pädagogik, Psycho-

logie, Soziologie, Sozialwissenschaften, Sozialarbeitswissen-

schaften, Bildungs- und Erziehungswissenschaften, Kindheits-

pädagogik, Gesundheitspädagogik, Heilpädagogik, Kultur-

pädagogik, Kulturwissenschaften, Sportwissenschaften, Reli-

gionspädagogik, Migration und Diversität, Medien- und  

Kommunikationswissenschaften, Politikwissenschaften, Ver-

waltungswissenschaften, Demokratiewissenschaften oder ver-

gleichbare Fachrichtungen 

23 Soziologischer Dienst  Mastergrad, Diplomgrad oder gleichwertiger Hochschul-

abschluss der Fachrichtung Soziologie 

24 Strafrechtlicher Ermittlungsdienst in  

Wirtschaftsstrafsachen  

Mastergrad, Diplomgrad einer Universität oder gleichwertiger 

Hochschulabschluss einer Fachrichtung der Wirtschaftswissen-

schaften 

25 Höherer technischer Dienst in der  

Bergverwaltung 

Mastergrad, Diplomgrad einer Universität oder gleichwertiger 

Hochschulabschluss der Fachrichtungen Bergbau, Bergver-

messung, Markscheidewesen, Geomatik, Geodäsie, Geotechnik 

und Bergbau, Energie- und Rohstoffversorgungstechnik, Roh-

stoffingenieurwesen (Mineral Resources Engineering), Geoin-

genieurwesen, Bergbau und Technische Betriebswirtschaft, 

Environmental and Resource Management, Euro Hydro-Infor-

matics and Water Management, Landnutzung und Wasserbe-

wirtschaftung, Umweltingenieurwesen, (Umwelt-) Verfahrens-

technik, Verfahrenstechnik/Prozess- und Anlagentechnik, Elek-

trotechnik, Maschinenbau, Geowissenschaften, (Angewandte) 

Geologie, Mineralogie, Geographie, (Geo-) Physik, Chemie, 

Bauingenieurwesen, Agrarwissenschaften und Forstwirtschaft 
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Nr. Laufbahn Berufe, Berufsabschlüsse, besondere Voraussetzungen 

26 Höherer technischer Dienst in der  

Umweltverwaltung 

Mastergrad, Diplomgrad einer Universität oder gleichwertiger 

Hochschulabschluss der Fachrichtungen Umwelttechnik, Tech-

nischer Umweltschutz, Umweltschutztechnik, Umweltschutz, 

Energie- und Umwelttechnik, Bio- und Umweltverfahrens-

technik, Verfahrenstechnik, Verfahrensingenieurwesen,  

Chemietechnik/Umwelttechnik, Umwelt-Engineering, Umwelt-

management, Entsorgungsingenieurwesen sowie Abfall-

wirtschaft und Altlasten 

27 Tierärztlicher Dienst  Approbation als Tierärztin oder Tierarzt 

28 Höherer Dienst im Verfassungsschutz Mastergrad, Diplomgrad einer Universität oder gleichwertiger 

Hochschulabschluss der Rechtswissenschaften, der Ver-

waltungswissenschaften, der Wirtschaftswissenschaften, der 

Sozialwissenschaften (einschließlich Politikwissenschaften, 

Ethnologie und Psychologie), der Islamwissenschaften sowie 

der Sprach- und Kulturwissenschaften (wie zum Beispiel der 

Sinologie); hauptberufliche Tätigkeit ausschließlich im öffent-

lichen Dienst und Traineeprogramm 

29 Höherer Wirtschaftsverwaltungsdienst  Mastergrad, Diplomgrad einer Universität oder gleichwertiger 

Hochschulabschluss der Wirtschaftswissenschaften und Film-

wissenschaften (nur konsekutive Masterstudiengänge), sowie 

der Europäischen Medienwissenschaften, einer Fachrichtung 

des Wirtschafsingenieurwesens, der Wirtschaftspädagogik und 

der (Wirtschafts-) Geographie 
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